
Art. 14 Ökonomische Grundlagen

Artikel 14
(1) Privatwirtschaftliche Vereinigungen zur Begründung wirtschaftlicher 

Macht sind nicht gestattet.
(2) Die auf überwiegend persönlicher Arbeit beruhenden kleinen Handwerks

und anderen Gewerbebetriebe sind auf gesetzlicher Grundlage tätig. In der 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die sozialistische Gesellschaft werden 
sie vom Staat gefördert.

Ursprüngliche Fassung:
(1) Die Nutzung und der Betrieb privater Wirtschaftsunternehmen und -einrichtungen zu Er

werbszwecken müssen gesellschaftfliche Bedürfnisse befriedigen, der Erhöhung des Volkswohl
standes und der Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums dienen.

(2) Das enge Zusammenwirken von sozialistischen mit privaten Wirtschaftsunternehmen und 
-einrichtungen wird vom Staat gefördert. In Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Erfor
dernissen können private Betriebe auf Antrag staatliche Beteiligung aufnehmen.

(3) Privatwirtschaftliche Vereinigungen zur Begründung wirtschaftlicher Macht sind nicht ge
stattet.
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1. Ursprüngliche Fassung.
1 a) Art. 14 enthielt in der ursprünglichen Fassung Verfassungssätze, die sich auf das Pri

vateigentum im Sinne von Individualeigentum an Produktionsmitteln bezogen. Nachdem
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